
Landratsamt Weilheim-Schongau Weilheim i. OB, den 11.05.2018 
 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
 

über die Sitzung des Kreistages 
(KT/002/2018-2020) 

 
vom 23.03.2018 

im Sitzungssaal Zugspitze des Landratsamtes, Dienststelle Weilheim, Stainhartstr. 
7, III. Stock 

 
 
Beginn: 09:00 Uhr 
 
Ende: 14:00 Uhr 
 
 
Anwesende: 

 

Landrätin: 

Andrea Jochner-Weiß    

 

Mitglieder CSU: 

Stefan Barnsteiner    

Alexandra Bertl    

Max Bertl    

Michael Deibler    

Vorsitzender der CSU Landesgruppe Alexan-

der Dobrindt   

 

Thomas Dorsch    

Peter Erhard    

Barbara Fischer    

Dipl.FinW (FH) Klaus Gast    

Albert Hadersbeck    

Pankratia Holl    

Richard Kreuzer    

Michaela Liebhardt    

Petra Maier    

Dipl.Designer (FH) Peter Ostenrieder    

Martin Pape    

Marianne Porsche-Rohrer    

Ludwig Schmuck    

Wolfgang Scholz    

Robert Stöhr    

Stefan Zirngibl    
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Mitglieder SPD: 

Michael Asam    

Dipl. Finanzwirt (FH) Bernhard Kamhuber    

Barbara Karg    

Thomas Keller    

Max Martin    

Gunnar Prielmeier    

Falk Sluyterman van Langeweyde    

Hans Streicher    

Dipl.Verw.(FH) Elke Zehetner    

Dr. Friedrich Zeller    

 

Mitglieder BfL: 

Brigitte Loth    

Markus Loth    

Wolfgang Sacher    

Hans Schröfele    

Franz Seidel    

Wolfgang Taffertshofer    

 

Mitglieder B.90/Grüne: 

Bettina Buresch    

Dipl.Ing. (FH) Karl-Heinz Grehl    

Alfred Honisch    

Maria Lüdemann    

Hans Schütz    

Dr. Gabriela Seitz-Hoffmann    

Dr. Eckart Stüber    

 

Mitglieder UNABHÄNGIGE/ödp: 

Hans Geisenberger    

Franz Reßle    

Manuela Vanni    

 

Mitglieder Freie Wähler: 

Romana Asam    

Susann Enders    

 

Mitglieder BP: 

Hubert Liedl    

Regina Schropp    

 

Mitglieder FDP: 

Klaus Breil    
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Schriftführer: 

Tobias Krüger    

 
 
Entschuldigt fehlten: 
 

Mitglieder CSU: 

Thomas Bertl    

Nick Lisson    

Gerda Walser    

 

Mitglieder SPD: 

Regina Bartusch    

Hans Mummert    

 

Mitglieder BfL: 

Roland Schwalb    

Josef Taffertshofer    

 

Mitglieder UNABHÄNGIGE/ödp: 

Agnes Edenhofer    

 

Mitglieder Freie Wähler: 

Robert Goldbrunner    

 
 
 
 
 
Verwaltung: 

OVR Leis, OVR Hetterich, VD Merk, VAR Rehbehn, Anwärterin Szewczyk, VR Alker, AZB 

Mayr, RA Ziegler, RD Seitz 

 

Gäste: 

Herr Lippmann und Hr. Dr. Löffler (Krankenhaus GmbH Weilheim; zu TOP 3), einige Bür-

ger 

 

Presse: 

Fr. Wiethaler (Kreisbote), Hr. Thoma (Weilheimer Tagblatt) 
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T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
   

 

     

2. Zusammensetzung des Kreistages des Landkreises Weil-

heim-Schongau (nachgeschoben)  
   

 

     

2.1. Ausscheiden des Kreisrates Alexander Dobrindt aus dem 

Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau (nachge-

schoben)  

Entscheidung  

 

 10.1/165/2018  

  

2.2. Nachrücken und Vereidigung des Listennachfolgers für 

Herrn Alexander Dobrindt (nachgeschoben)  

Entscheidung  

 

 10.1/166/2018  

  

3. Bericht des Geschäftsführers der Krankenhaus GmbH 

und Abstimmung über die Resolution des Landkreises 

bzgl. der Schließung der Geburtenabteilung im Kranken-

haus Weilheim  

Kenntnisnahme  

 

 10.1/162/2018  

  

4. GeschO des Kreistages:  

abweichende Regelung des § 39 Abs. 2 Nr. 4  

im Rahmen des Neubaus der Berufsschule Weilheim  

Entscheidung  

 

 11/265/2018  

  

5. Wahl von 7 Vertrauenspersonen als Beisitzer für die 

Schöffenwahl 2018  

Entscheidung  

 

 10.1/163/2018  

  

6. Kreishaushalt 2018  
   

 

     

6.1. Anpassung des Eckwertebeschlusses des Kreistags vom 

14.12.2012 für die Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 

2018 bis 2020  

Entscheidung  

 

 11/267/2018  
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6.2. Erhebung der Kreisumlage 2018 -  

Abwägung der Finanzlage des Landkreises und der 

Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Weilheim-

Schongau  

Entscheidung  

 

 11/275/2018  

  

6.3. Haushaltssatzung des Landkreises Weilheim-Schongau 

für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan 2018  

Entscheidung  

 

 11/266/2018  

  

6.4. Finanzplanung, einschließlich Investitionsplanung, des 

Landkreises Weilheim-Schongau für die Jahre 2019 bis 

2021  

Entscheidung  

 

 11/269/2018  

  

6.5. Wirtschaftsplan des Marie-Eberth-Altenheimes Schongau 

für das Geschäftsjahr 2018  

Entscheidung  

 

 11/270/2018  

  

7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen;  

Glyphosatfreier Landkreis Weilheim-Schongau  

Entscheidung  

 

 10.1/164/2018  

  

8. Allgemeine Informationen  
   

 

     

 
 
Die Ladung ist ordnungsgemäß erfolgt, die Tagesordnung akzeptiert und das Gremium 
beschlussfähig. 
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Öffentliche Sitzung 

 

 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Vorsitzende eröffnete die öffentliche Sitzung und begrüßte alle anwesenden Kreisrä-

te, Gäste und die Vertreter der Presse. 

Anschließend fragte sie, ob es Einwände gegen die ergänzte Tagesordnung gibt. 

Dies war nicht der Fall. 
      

 

 

 

2. Zusammensetzung des Kreistages des Landkreises Weilheim-Schongau 

(nachgeschoben) 
     

 

2.1. Ausscheiden des Kreisrates Alexander Dobrindt aus dem Kreistag des Land-

kreises Weilheim-Schongau (nachgeschoben) 

 

Die Vorsitzende erläuterte den Sachverhalt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 
  

 

„Der Kreistag beschließt, die Niederlegung des Mandats als Kreisrat von Herrn Alexander 

Dobrindt anzunehmen.“ 
  

 

 

 

 

2.2. Nachrücken und Vereidigung des Listennachfolgers für Herrn Alexander 

Dobrindt (nachgeschoben) 

 

Die Vorsitzende erläuterte den Sachverhalt und begrüßte Herrn Martin Pape, den Nach-

folger von Herrn Dobrindt. 

Anschließend wurde Herr Pape von der Vorsitzenden vereidigt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 
  

 

1. „Nach dem Ergebnis der Kreistagswahl vom 16.03.2014 ist Herr Martin Pape, staatl. 
geprüfter Kunststofftechniker, 82398 Polling, als Listennachfolger berufen, sofern er 
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die Voraussetzungen nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) 
für die Übernahme des Ehrenamtes erfüllt.  
Der Kreistag beschließt das Nachrücken des Listennachfolgers Herrn Martin Pape, 

da alle gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

 

2. Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass Herr Martin Pape mit Wirkung vom 
23.03.2018 in den Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau nachgerückt ist 
und von Frau Landrätin Andrea Jochner-Weiß nach der Eidesformel gemäß Art 24 
Abs. 4 LKrO vereidigt wurde.“   

 

 

 

 

3. Bericht des Geschäftsführers der Krankenhaus GmbH und Abstimmung über 

die Resolution des Landkreises bzgl. der Schließung der Geburtenabteilung 

im Krankenhaus Weilheim 

 

Zum Tagesordnungspunkt begrüßte die Vorsitzende den Geschäftsführer der Kranken-

haus GmbH, Herrn Lippmann und Herrn Chefarzt Dr. Löffler. 

Anschließend berichtete Herr Lippmann unter anderem über die Leistungsentwicklung 

der Krankenhaus GmbH sowie über die Belegungsentwicklung und das Geschäftsjahr 

2017. 

Weiterführend ging er auch auf die gesundheitspolitischen Herausforderungen und die 

Bautätigkeiten an den Standorten ein und gab einen Ausblick auf die Herausforderungen 

für das Jahr 2018. 

Den Vortrag von Herrn Lippmann ergänzend, stellte Herr Dr. Löffler die Entwicklung der 

beiden Krankenhäuser aus medizinischer Sicht dar. 

Darauf folgend bedankten sich die Kreisräte bei Herrn Lippmann und Herrn Dr. Löffler für 

die Berichte. 

Im Anschluss wurde angeregt über den geplanten Krankenhausverbund und die Gesund-

heitspolitik des Bundes diskutiert. 

Als dann die Resolution der Stadt Weilheim bzgl. der Schließung der Geburtshilfestation 

im Krankenhaus Weilheim angesprochen wurde, fragte die Vorsitzende ob man diese 

Resolution und die des Landkreises zu der Thematik gleich besprechen solle. 

Damit bestand einstimmiges Einverständnis. 

Die Vorsitzende nahm Bezug auf die Resolution vom 23.03.18 der Stadt Weilheim und 

betonte dabei, dass man bereits alles Mögliche tue, um die Geburtshilfestation zeitnah 

wieder zu eröffnen. 

Danach wurde der ausgeteilte Resolutionsentwurf des Landkreises besprochen, der an die 

Bayerische Staatsregierung und den Landtag gehen soll. 

KR Geisenberger regte dabei an, die als Bitten formulierten Absätze durch Forderungen 

zu ersetzen. 
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KR Ostenrieder bat zudem darum, den Adressatenkreis um den Bundesgesundheitsmi-

nister und die Bundesregierung zu erweitern. 

Daraufhin schlug die Vorsitzende vor, die Änderungswünsche zu berücksichtigen, die 

Bitten durch Forderungen zu ersetzen und die Resolution an den Bayerischen Landtag, 

die Bayer. Staatsregierung, den Bundesgesundheitsminister und die Bundesregierung zu 

richten. 

Darüber hinaus soll im Text die Bayerische Verfassung und das Grundgesetz genannt 

werden. 

 

Im Anschluss daran wurde die Resolution mit ihren Änderungen einstimmig beschlossen. 
  

 

 

Den Bericht des Geschäftsführers der Krankenhaus GmbH nahm der Kreistag zudem zur 

Kenntnis. 

 
  

 

 

 

4. GeschO des Kreistages:  

abweichende Regelung des § 39 Abs. 2 Nr. 4 im Rahmen des Neubaus der Be-

rufsschule Weilheim 

 

Der Kreiskämmerer erläuterte den Sachverhalt. 

KR Geisenberger regte darauf folgend an, das Wort „baldmöglichst“ in dem zu ergänzen-

den Teil durch das Wort „unverzüglich“ zu ersetzen 

Dem stimmte die Vorsitzende zu. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 
  

 

1. Der Kreistag nimmt den Vortrag der Verwaltung zur Anpassung der Geschäfts-
ordnungsregelung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Berufsschule Weil-
heim zustimmend zur Kenntnis. 

 

2. Der Kreistag fasst dazu nachfolgenden Beschluss: 
 

 

§ 39 Abs. 2 Nr. 4 der GeschO des Kreistages wird im Rahmen des Projekts „Neubau 

der Berufsschule Weilheim“ wie folgt neu gefasst: 

 

„die Vergabe von Baumaßnahmen beträgt die Wertgrenze grundsätzlich 150.000 €, so-

weit die Gesamtkosten der Baumaßnahme nicht überschritten werden. Bei Überschreitun-

gen von mehr als 25.000 € pro Gewerk ist dem Kreisausschuss baldmöglich zu berichten. 
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Darüber hinaus gelten für die Baumaßnahme Berufsschule Weilheim nachfolgende 

Regelungen im Einzelfall:  

 

Bei Vergabesummen von bis zu 1 Million € ist dem Kreisausschuss unverzüglich zu 

berichten, wenn die Kosten eines Gewerks die Kostenberechnung um mehr als 

25.000 € überschreiten. 

 

Bei Vergabesummen von mehr als 1 Million € ist dem Kreisausschuss unverzüglich 

zu berichten, wenn die Kosten eines Gewerks die Kostenberechnung um mehr als 

150.000 € überschreiten.“ 
  

 

 

 

 

5. Wahl von 7 Vertrauenspersonen als Beisitzer für die Schöffenwahl 2018 

 

Die Vorsitzende gab Folgendes bekannt: 

 

„Die Wahl der Schöffen beim Amtsgericht Weilheim erfolgt durch einen Ausschuss, der 

sich wie folgt zusammensetzt: 

 der Richter beim Amtsgericht als Vorsitzender, 

 der Landrat oder der von ihm beauftragte Bedienstete als Verwaltungsbeamter sowie 

 7 Vertrauenspersonen als Beisitzer. 

 

Die 7 Beisitzer werden vom Kreistag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 

Mitglieder, mindestens jedoch mit der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl in geheimer 

Abstimmung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Zur Wahl eines Beisitzers sind somit 

mindestens 41 Stimmen erforderlich, soweit alle Mitglieder anwesend sind.“ 

 

Hinsichtlich des Wahlvorstandes schlug die Vorsitzende vor, den Wahlausschuss mit 

Herrn Matthias Seitz als Vorsitzenden, Herrn Hans Rehbehn und Frau Laura Szewczyk zu 

besetzen. 

Dem Besetzungsvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 

 

Herr Seitz übernahm im Anschluss daran den Vorsitz des Wahlausschusses und teilte 

mit, dass jede Fraktion und Gruppe des Kreistages bereits jeweils einen Kandidaten im 

Vorhinein gemeldet hat. 

Zur Wahl standen so: Frau Barbara Fischer (CSU), Herr Max Martin (SPD), Herr Alfred 

Honisch (Bündnis 90/ Die Grünen), Frau Susann Enders (Freie Wähler), Herr Hans Gei-

senberger (Unabh./ÖDP), Frau Regina Schropp (Bayernpartei) und Herr Wolfgang Taf-

fertshofer (BfL). 
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Auf die Frage des Vorsitzenden, ob es weitere Vorschläge gäbe, wurden keine weiteren 

Vorschläge vorgetragen. 

 

Die Mitglieder des Kreistags erhielten dann zur Wahl einen Stimmzettel, auf dem die von 

den Fraktionen vorgeschlagenen Personen aufgeführt waren. 

 

Zum Wahlablauf gab der Vorsitzende Folgendes bekannt: 

 

"Sie können den Wahlvorschlag unverändert annehmen – tragen Sie in diesem Falle bitte 

oben ein Kreuz ein. Sie können auch jeden einzelnen Bewerber ankreuzen, jedoch nicht 

mehr als 7. In diesem Zusammenhang weise ich nochmals ausdrücklich darauf hin, dass 

ein Bewerber nur dann gewählt ist, wenn er mindestens 35 Stimmen erhält. Sollte diese 

Mehrheit nicht bei allen erreicht werden, sind weitere Wahlgänge erforderlich." 

 

Im Anschluss daran wurde die Wahl abgehalten. 

 

 

Nach Auszählung der Stimmzettel stellte der Vorsitzende folgendes Ergebnis fest: 

 

 Es wurden 51 Stimmzettel abgegeben. 

 Hiervon waren 51 Stimmzettel gültig und 0 Stimmzettel ungültig. 

 Von den 51 gültigen Stimmen entfielen auf 
 

 

1.  Fischer, Barbara   51 Stimmen 

2.  Martin, Max    51 Stimmen 

3.  Honisch, Alfred    50 Stimmen 

4.  Enders, Susann    49 Stimmen 

5.  Geisenberger, Hans   50 Stimmen 

6.  Schropp, Regina   45 Stimmen 

7.  Taffertshofer, Wolfgang   51 Stimmen 

die damit als Beisitzer in den Ausschuss für die Wahl der Schöffen beim Amtsgericht ge-

wählt sind. 

Auf Frage des Vorsitzenden erklären die Gewählten, dass sie die Wahl annehmen. 
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6. Kreishaushalt 2018 
 

 

6.1. Anpassung des Eckwertebeschlusses des Kreistags vom 14.12.2012 für die 

Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2018 bis 2020 

 

Der Kreiskämmerer erläuterte den Sachverhalt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender Beschluss mit 3 Gegenstimmen: 
  

 

„Der Kreistag beschließt die nachfolgende Modifizierung der finanzwirtschaftlichen Eck-

werte:  

 

Der Eckwertebeschluss, den der Kreistags am 14.12.2012 für die Haushaltsplanung der 

Jahre 2013 ff. beschlossen hat, wird in Nr. 3 Satz 1 für die Jahre 2018 bis 2020 wie folgt 

angepasst: 

„Für die Nettoneuverschuldung wird grundsätzlich ein Betrag von 5 % des Volumens des 

jeweiligen Verwaltungshaushalts als Obergrenze festgelegt.“ 
  

 

 

 

 

6.2. Erhebung der Kreisumlage 2018 -  

Abwägung der Finanzlage des Landkreises und der 

Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau 

 

Der Kreiskämmerer erläuterte den Sachverhalt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 
    

 

1. „Der Kreistag nimmt die von der Kreisfinanzverwaltung vorgelegten Einzelab-
wägungen zum Einfluss des zu beschließenden Kreisumlagehebesatzes auf die fi-
nanzielle Mindestausstattung der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis 
Weilheim-Schongau zustimmend zur Kenntnis.  
 

2. Der Kreistag beschließt die von der Kreisfinanzverwaltung dargelegten Einzel-
vorschläge als Abwägungsentscheidung zu übernehmen und nimmt von weiteren 
eigenen Abwägungsentscheidungen Abstand. 
 

3. Der Kreistag stellt unter Berücksichtigung des individuellen Sachvortrags durch die 
kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden als Ergebnis der Abwägungsent-
scheidungen fest, dass  
 



 

Seite 12 von 18 

3.1. bei keiner Gemeinde die finanzielle Mindestausstattung zur Erledigung der 
eigenen und übertragenen Aufgaben gefährdet ist,  

3.2. und insb. auch freiwillige Leistungen in angemessener Höhe trotz der Höhe 
des avisierten Kreisumlagehebesatzes möglich sind. 
 

4. Der Kreistag beschließt, auf der Basis der vorstehenden Einzelabwägungsent- 
scheidungen den Kreisumlagehebesatz einheitlich mit 55 %-Punkten für das Haus-
haltsjahr 2018 festzusetzen.“   

 

 

 

 

6.3. Haushaltssatzung des Landkreises Weilheim-Schongau für das Haushaltsjahr 

2018 mit Haushaltsplan 2018 

 

Zu Beginn des Tagesordnungspunktes bedankte sich die Vorsitzende beim Kreiskämme-

rer und der Finanzverwaltung für die lange und intensive Arbeit am Haushalt. 

Danach stellte der Kreiskämmerer die Eckpunkte und Einzelheiten des Haushalts 2018 in 

einer Präsentation, wie bereits in der Vorberatung, ausführlich dar. 

Die Kreisräte bedankten sich anschließend beim Kreiskämmerer und der Verwaltung für 

die gute Vorbereitung. 

In den folgenden Haushaltsreden der Kreisräte wurde ausführlich über den Haushalt bera-

ten. 

Einige Kreisräte kritisierten dabei auch die aktuelle Schuldenentwicklung. 

KR Schütz sprach in der Haushaltsdebatte eine Thematik an, die nach Meinung der Vor-

sitzenden dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung zuzuordnen sei. 

KR Schütz widersprach dieser Einschätzung, da seiner Meinung nach die Themen Nega-

tivzinsen der Sparkasse Oberland für Einlagen des Landkreises und die Möglichkeit von 

Gewinnausschüttungen der Sparkasse an die Träger haushaltsrelevant seien.  

Als er, trotz einer Ermahnung durch die Vorsitzende, weiter darüber sprach, drohte die 

Vorsitzende zweimal mit der Entziehung des Mikrofons. 

KR Schütz beendete daraufhin seinen Wortbeitrag. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender Beschluss mit 3 Gegenstimmen: 
  

 

„Der Kreistag fasst nachfolgenden Beschluss:   

 

Der Kreistag beschließt die nachfolgende Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan für 

den Landkreis Weilheim-Schongau mit allen Bestandteilen und Anlagen: 

 

Aufgrund der Artikel 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) erlässt 

der Landkreis Weilheim-Schongau folgende 
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H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

des Landkreises Weilheim-Schongau  

für das Haushaltsjahr 2018 

 

 

 

§ 1 

 

1)       Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 

wird hiermit festgesetzt; 

 

er schließt im Verwaltungshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit     155.212.100 EUR 

 

 

und im Vermögenshaushalt 

     

in den Einnahmen und Ausgaben mit        59.303.200 EUR 

 

ab. 

 

 

 

2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Kreisaltenheim Schongau für das 
Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; 

 

 

er schließt im Erfolgsplan 

 

in den Erträgen mit       2.351.390  EUR 

in den Aufwendungen mit     2.378.113  EUR 

 

 

und im Vermögensplan  

 

in den Einnahmen mit          40.895  EUR 

in den Ausgaben mit          40.895  EUR 

 

ab. 
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§ 2 

 

 

1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 
17.083.850,00 EUR festgesetzt. 

 

 

2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Kreis-
altenheimes Schongau werden nicht festgesetzt. 

 

 

 

§ 3 

 

 

1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des 
Landkreises wird auf 63.928.000 EUR festgesetzt. 

 

 

2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Kreisaltenheimes Schongau 
werden nicht festgesetzt. 

 

 

 

§ 4 

 

 

1) Gemäß Artikel 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen 
Einnahmen nicht gedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll) auf 
84.712.937 EUR festgesetzt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Ge-
meinden umgelegt.   

 

 

2) Die Kreisumlage wird mit einem Vom-Hundert-Satz (Hebesatz) aus den nachste-
henden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemes-
sen: 

 

a) Steuerkraftzahlen 2018 
Grundsteuer A        986.220 EUR 

Grundsteuer B             14.093.504 EUR 

Gewerbesteuer             49.251.488 EUR 
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Einkommensteuerbeteiligung            68.592.603 EUR 

Umsatzsteuerbeteiligung    5.981.980 EUR 

b) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die 
die kreisangehörigen Gemeinden im Haus- 

haltsjahr 2017 Anspruch hatten            15.117.726 EUR 

 c) Summe der Umlagegrundlagen          154.023.521 EUR 

 

3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 wird gegenüber dem 
Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte vermindert und auf einheitlich 55,0 v.H. festgesetzt.
   
 

 

 

 

§ 5 

 

 

1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt. 

 

2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan des Kreisaltenheimes Schongau wird auf 30.000 EUR festge-
setzt. 

 

 

 

 

§ 6 

 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar  2018 in Kraft. 

 

 

 

 

Weilheim i.OB, den  

 

 

 

 

Andrea Jochner-Weiß 

Landrätin“ 
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6.4. Finanzplanung, einschließlich Investitionsplanung, des Landkreises Weilheim-

Schongau für die Jahre 2019 bis 2021 

 

Der Kreiskämmerer erläuterte den Sachverhalt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender Beschluss mit 3 Gegenstimmen: 
  

 

„Der Kreistag fasst nachfolgenden Beschluss: 

 

Der Kreistag beschließt die Finanzplanung und das Investitionsprogramm des Landkreises 

Weilheim-Schongau für den Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2019 bis 2021.“ 

 
  

 

 

 

6.5. Wirtschaftsplan des Marie-Eberth-Altenheimes Schongau für das Geschäfts-

jahr 2018 

 

Der Kreiskämmerer erläuterte den Sachverhalt. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 
  

 

„Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan des Marie-Eberth-Altenheims für das Ge-

schäftsjahr 2018 wie vorgelegt.“ 
  

 

 

 

 

7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen;  

Glyphosatfreier Landkreis Weilheim-Schongau 

 

KR Grehl erläuterte zu Beginn die Gründe, die zu der Stellung des Antrages seiner Frakti-

on geführt haben. 

Unter anderem führte er dabei einen starken Rückgang der Insektenpopulation an. 

Die Vorsitzende wies diesbezüglich darauf hin, dass man als Landkreis nur für die eige-

nen Flächen entscheiden könne. 

Die Hausmeister des Landkreises haben die Weisung bekommen, kein Glyphosat zu ver-

wenden und auch das Staatliche Bauamt bringe seit längerer Zeit kein Glyphosat mehr an 

den Straßenflächen aus. 

Man werde aber auf die Gemeinden und die Bahn mit dieser Thematik zugehen. 

KR Martin fragte anschließend wie viele Flächen der Landkreis habe und welche davon 

Sportflächen seien. 
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Der Kreiskämmerer sicherte eine Angabe für die nächste Sitzung zu. 

KRin Asam beantragte, den Beschlussvorschlag um die Bekämpfung des Jakobskreuz-

krautes zu erweitern. Diesen Antrag zog sie jedoch im Laufe der Diskussion zurück. 

Im Anschluss wurde kontrovers über den Sinn der Nutzung von Glyphosat in der Landwirt-

schaft diskutiert. 

Aufgrund diverser Anregungen während der Debatte, schlug die Vorsitzende vor, die 

Formulierung des Punktes 5 in dem Sinne zu ändern, dass auf einen sinnvollen Einsatz 

von Glyphosat in der Landwirtschaft hingewirkt werden soll. 

Damit bestand einstimmiges Einverständnis. 

 

Im Anschluss daran erging nachfolgender Beschluss mit 4 Gegenstimmen: 
  

 

„Der Kreistag beschließt: 

 

1. Auf landkreiseigenen Flächen (auch verpachtete Flächen) wird auf den Einsatz von 
glyphosathaltigen Spritzmitteln sowie aller Pestizide verzichtet. 

2. Es wird darauf hingewirkt, dass die Landkreisgemeinden auf ihren Flächen eben-
falls auf den Einsatz von Glyphosat und von Pestiziden verzichten.  

3. Ebenso wird darauf hingewirkt, dass auf privaten und kirchlichen Flächen, insbe-
sondere in Hausgärten, Vorplätzen, Stellflächen, Friedhöfen, Sportanlagen etc., 
kein Glyphosat und keine Pestizide zum Einsatz kommen. 

4. Das Gleiche gilt für die Flächen der Betreiber von Bahnstrecken im Landkreis Weil-
heim-Schongau. 

5. Auf landwirtschaftlichen Flächen soll auf einen sinnvollen Einsatz von Glyphosat 
und von Pestiziden hingewirkt werden. Vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sollen Landwirte über alternative Bewirtschaftungs-Methoden intensiv in-
formiert und beraten werden. 

6. Der Vorbildcharakter des Landkreises soll in der Bezeichnung „Glyphosatfreier 
Landkreis Weilheim-Schongau“ zum Ausdruck kommen. 

7. Die Informationen über die Umsetzung der Empfehlungen werden in einer der 
nächsten Kreistagssitzungen vorgestellt.“ 

 
  

 

 

 

8. Allgemeine Informationen 

 

Die Vorsitzende regte an, dass man sich, aufgrund diverser Störungen während den letz-

ten Sitzungen, nach einer neuen Mikrofonanlage umschaut. 

KR Erhard holte anschließend noch seine Wortmeldung zum Ausscheiden von KR 

Dobrindt nach, welches er sehr bedauerte. 

Danach hieß er KR Pape als Nachfolger in der Fraktion und im Kreistag herzlich willkom-

men. 
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Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, beendete die Vorsitzende die öffentliche 

Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Jochner-Weiß Tobias Krüger 

Landrätin Schriftführer 
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